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§ 17  Ausweispflicht und Belehrung 

 
Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des Vorsitzenden oder des Aufsichtsführenden über ihre Person 
auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen oder Ordnungsverstößen zu belehren. 

 
 

§ 18  Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
 
(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine 
Täuschungshandlung vor. 
 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht oder einen 
entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsperson festzustellen und zu 
protokollieren. Der Prüfling setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die 
Täuschungshandlung fort.  
 
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffenen Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshand-
lungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) 
bewerten. 

 
(4) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann, ist er von der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der 
Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die endgültige 
Entscheidung über die Folgen hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Gleiches gilt für die 
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.“ 
 
(5) Über den endgültigen Ausschluss und die Folgen entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhören des 
Prüflings. In schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann die Prüfung 
für nicht bestanden erklärt werden. Das gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres nachträglich festgestellten 
Täuschungen. 
 
 

§ 19  Rücktritt, Nichtteilnahme 
 
(1) Der Prüfungsbewerber kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn der Prüfung durch schriftliche 
Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 
 
(2) Tritt der Prüfungsbewerber nach Beginn der Prüfung zurück oder nimmt er an der Prüfung nicht teil, so 
können bereits erbrachte, selbständige Prüfungsleistungen nur anerkannt werden, wenn ein wichtiger Grund für 
den Rücktritt vorliegt (z. B. im Krankheitsfall durch Vorlage eines ärztlichen Attestes). Selbständige 
Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung 
bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden. 
 
(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfungsbewerber an der Prüfung nicht teil, 
ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 
(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
 

IV. Abschnitt 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung  

des Prüfungsergebnisses 
 

§ 20  Feststellung des Prüfungsergebnisses 
 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsbereiche nach § 13 sowie das 
Gesamtergebnis der Prüfung fest und bezeichnet es mit einer Note. 
 
(2) Die einzelnen Prüfungsbereiche werden wie folgt bewertet:  
 
1. Geschäfts- und Leistungsprozesse in der Apotheke            maximal 125 Punkte 
2. Warensortiment    maximal 125 Punkte 
3. Warenwirtschaft   maximal 100 Punkte 
4. Beratungsgespräch   maximal 100 Punkte 
5. Wirtschafts- und Sozialkunde              maximal   50 Punkte 
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Das Gesamtergebnis berechnet sich aus der Durchschnittspunktzahl der einzelnen Bewertungen nach Satz 1 und 
wird mit einer Note nach § 22 bezeichnet. 
 
(3) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen  
 
1. im Gesamtergebnis mit mindestens „ausreichend“, 
2. im Prüfungsbereich Warensortiment mit mindestens „ausreichend“,  
3. in mindestens drei weiteren Prüfungsbereichen mit mindestens „ausreichend“ und  
4. in keinem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ 
 
bewertet worden sind. 
 
(4) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss soll dem Prüfling am letzten Prüfungstag mitteilen, ob er die Prüfung ”bestanden” 
oder "nicht bestanden” hat. Hierüber ist dem Prüfling unverzüglich eine vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter 
zu unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei ist als Termin des Bestehens bzw. Nichtbestehens der 
Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen. Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht am Tag der 
letzten Prüfungsleistung getroffen werden, so hat der Prüfungsausschuss diese ohne schuldhaftes Zögern zu 
treffen und dem Prüfling mitzuteilen. 
 
(6) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwischen– und Abschlussprüfung des 
Auszubildenden übermittelt. 
 
 

§ 21  Mündliche Ergänzungsprüfung 
 

(1) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der mit schlechter als ausreichend bewerteten 
Prüfungsbereiche „Geschäfts- und Leistungsprozesse in der Apotheke“, „Warensortiment“ oder „Wirtschafts- und 
Sozialkunde“ durch eine mündliche Prüfung von 15 Minuten zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der 
Prüfung den Ausschlag geben kann.  
 
(2) Der Prüfling ist in den Fällen des Abs.1 auf die Möglichkeit einer mündlichen Ergänzungsprüfung und sein 
Antragsrecht hinzuweisen. Er hat binnen einer Woche schriftlich gegenüber der Landesapothekerkammer 
Hessen zu erklären, ob und in welchem Fach er an der Ergänzungsprüfung teilnehmen wird. 
 
 

§ 22  Bewertung 
 
(1) Das Gesamtergebnis der Prüfung ist wie folgt zu bewerten: 
 
Eine den Anforderungen in besonderem Maße 
entsprechende Leistung 

100 bis 92 Punkte Note 1 sehr gut 

    
Eine den Anforderungen voll entsprechende 
Leistung 

unter 92 bis 81 
Punkte 

Note 2 gut 

    
Eine den Anforderungen im Allgemeinen 
entsprechende Leistung  

unter 81 bis 67 
Punkte 

Note 3 befriedigend 

    
Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen entspricht 

unter 67 bis 50 
Punkte 

Note 4 ausreichend 

    
Eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die 
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 

unter 50 bis 30 
Punkte 

Note 5 mangelhaft 

    
Eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht und bei der selbst die 
Grundkenntnisse lückenhaft sind 

unter 30 bis 0 Punkte Note 6 ungenügend 

 
(3) Soweit eine Bewertung der Leistung nach dem Punktsystem nicht sachgerecht ist, ist die Bewertung nur 
nach Noten vorzunehmen. Bei programmierter Prüfung ist eine der Prüfungsart entsprechende Bewertung 
vorzunehmen. 
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(3)  Jede Prüfungsleistung ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses getrennt und selbständig zu 
beurteilen und zu bewerten. 
 
(4)   In Fällen des § 21 Abs. 1 sind bei der Ermittlung des Ergebnisses  eines Prüfungsfaches die Ergebnisse der 
schriftlichen Arbeit und der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis zwei zu eins zu gewichten. 
 
 

§ 23  Prüfungszeugnis 
 

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfling von der Landesapothekerkammer Hessen ein Zeugnis. 
 
(2) Das Prüfungszeugnis enthält 

– die Bezeichnung ”Prüfungszeugnis nach § 37 Berufsbildungsgesetz”, 
– die Personalien des Prüflings, 
– den Ausbildungsberuf Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte/Pharmazeutisch-

kaufmännischer Angestellter, 
– das Gesamtergebnis der Prüfung und die Ergebnisse von einzelnen Prüfungsleistungen, 
– das Datum des Bestehens der Prüfung, 
– die Unterschrift eines Vertreters der zuständigen Stelle.  

 
 

§ 24  Nicht bestandene Prüfung 
 
(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfling und sein gesetzlicher Vertreter von der 
Landesapothekerkammer Hessen einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, in welchen Prüfungsteilen 
ausreichende Leistungen nicht erbracht worden sind und welche Prüfungsleistungen in einer 
Wiederholungsprüfung nicht wiederholt zu werden brauchen (§ 25 Abs. 2). Dem Ausbildenden wird auf Verlagen 
das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt. 
 
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 25 ist hinzuweisen. 
 
 

V. Abschnitt 
Wiederholungsprüfung 

 
 

§ 25  Wiederholungsprüfung 
 
(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zweimal wiederholt werden. 
 
(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in einem selbständigen Prüfungsbereich mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht, so ist dieser Teil auf Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern dieser 
sich innerhalb von zwei Jahren - gerechnet vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen Prüfung an - zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung in einer selbständigen Prüfungsbereich ist im Rahmen der 
Wiederholungsprüfung zu übernehmen, für die anderen Bereiche gilt das in der Wiederholungsprüfung erzielte 
Ergebnis. 
 
(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin der Landesapothekerkammer Hessen 
wiederholt werden. 
 
(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung (§§ 8-11) gelten sinngemäß. Bei der Anmeldung sind 
außerdem Ort und Datum der vorausgegangenen Prüfung anzugeben. 
 
 

VI. Abschnitt 
Zwischenprüfung 

 
 

§ 26  Zwischenprüfung 
 
Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes wird in der ersten Hälfte des zweiten Ausbildungsjahres eine 
Zwischenprüfung zur Ermittlung des Ausbildungsstandes gemäß der Ausbildungsordnung durchgeführt. Der 
Prüfungstermin einschließlich der Anmeldefrist wird von der Landesapothekerkammer Hessen mindestens drei 
Monate vorher bekannt gegeben. 
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